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1C o ] a 1 1UsSsu auctoritate Acadeiae lıtte-

Heidelbergensis ad codicum fidem edita. AILV,;
liber tertlus, edıdit erhardus Kallen. Hamburg (E Meıner)1959 313—474, brosch.

Die Fdoa der Concordantia wurde 1m etzten Kriege VonNn besonderem MifSs-geschick verfolgt. Das 1mM Druck befindliche un! schon halbwegs e Manuskript
ZU) Buch verbrannte Dei einem Luftangriff auf Leipz1g ebenso MIt den Beständen
des Verlags Meıner WI1e eın yroßer eil der ersten Auflage V Ol Buch nd Der
Neudruck VO  3 Buch un! Z der für dieses Jahr angekündigt wird, macht diese
Teıle endlich wieder greifbar. Zur Bearbeitung des Manuskripts VO  - Buch
bedurfte . der entsagungsvollen Mühe des Herausgebers, die INSO höher werten
1St, als erheblichen Stehvermögens bedarf, miıt der Jeichen Akribie zweımal VO  e
Grund auf dasselbe Werk errichten. Praetfatio und Indices werden 1n eiınem
gesonderten Hefte nach dem Neudruck des und Buches folgen. Die Wieder-
herstellung der Varıanten wırd der aufopferungsvollen Arbeiıt Von hea on der
Lieck-Buyken verdankt.

Die Bearbeitung reiht sich miıt iıhrer ean Zuverlässigkeit, der sorgfältigenQuellenverifizierung un der überlegten Gestaltung des Varıantenapparats, der durch
Ausscheidung belangloser Lesarten cehr übersichtlich geworden ist, nıcht zuletzt miıt
dem aAsthetisch ansprechenden Druckspiegel würdig in das VO:  - der HeidelbergerAkademie lebhaft gveförderte Gesamtwerk des ‚USanus. Zu begrüßen 1St. die NUun
auch für die Concordantia eingeführte durchlaufende Zählung nach kleineren Ab-
schnıtten, als S1€ die bisherigen Kapıtel darstellten. S1e soll eım Neudruck auch auf
Buch un ausgedehnt werden.

Wertvolle Darstellungen der usaniıschen Lehre VO  - Kırche un Staat haben NOL-
gedrungen Fehler des bisher benutzten Parıser Drucks hinnehmen mussen. Für das
J. Werk 1St Jetzt die eindeutige Textgrundlage gesichert. Vor allem siınd ber
L1U)  e die VO Niıkolaus NO Quellen exakt erschlossen, W1€ CLWaA die AauS-
ziebige Benutzung des uUuNgCHNANNTEN Marsılius VOIl: Padua, VO: dem seine. Arı-
stoteles-Zitate ezieht Die zunächst ımponı1erende Quellenkenntnis des Cusanus ebt
hin und wıeder SCIN Aaus zweıter Hand Die auswertende Beurteijlung des 1n der
vorliegenden Edition gyebotenen Materials Singe natürlıch ber den Rahmen eıner
Anzeıge hinaus. Unverkennbar 1St aber das Auftrumpfen des USanus MmMIt den auf-
gestöberten Quellen An ausgerundeter Komposıitıion .fehlt c5; dafür entschädigt in
stärkstem Mafße se1n historisch-kritischer Scharfsinn, der methodisch 1ne NCUC Zeıt
geschichtswissenschaftlicher Forschung einleıtet. Die Erschließung seines sakularen
Werkes 1St mıiıt dieser Ausgabe einen weıten Schritt vorwaärts gekommen.

Düsseldorf E Meuthen

Reformation
Erıch Hassınger:': Das Werden des neuzeitlichen EuropaD (in Geschichte der Neuzeıt, herausgegeben VON Gerhard Ritter):Braunschweig ( Westermann) 1959 493 Ya veb D 26.80.

Gerhard Rıtter umreılßt in seinem Geleitwort die Eigenart un ‚Besonderé Ranı
tung des vorliegenden Werkes Hassıngers folgendermaßen: „einmal] wird hier die
Geschichte des 50R Spätmittelalters 1n einem weıten Umfang mitbehandelt, da
von bloßer „ Vorgeschichte“ der Reformation nıcht mehr die ede sein kann. Es
handelt siıch vielmehr ine NECUEC Abgrenzung der gveschichtlichen Epochen:
ZU EISIEN ) Mal werden hier sowohl die kirchliche Revolution Luthers MIt allen
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'hren Folgen W 1€ die SOR. „Renaissance“ m'it: Efntschlo'ssel;heit— als_ Teilviafgänge spät-mıiıttelalterlichen Lebens behandelt. Dadurch rtückt dieses 1n iıne neuartıge Beleu
CuNS. Zum andern wırd Uu1ls 1er ZU ersten Mal eiıne vollständige UÜbersicht ber
den Stand der iınternationalen Forschung auf den verschiedensten Teilgebieten der
europäıschen Kultur in dem behandelten Zeitraum vorgelegt. Ihr Wert erhöht sıch
noch dadurch, daß ler wirklich Ernst gzemacht 1SEt mı1t der Forderung, die politischenEreijgnisse niıcht isolıert, sondern 1M weıten Rahmen der allgemeinen Kulturgeschichtebehandeln ber nıcht 1m azußerlichen Nebeneinander der einzelnen Kultur-
gebiete, sondern im Aufzeigen ihres inneren Zusammenhangs“ (S

Naturgemäfß WIrF: das Interesse des Kirchenhistorikers vornehmlich dem EISTIET
Stelle SCNANNTEN Begınnen gelten. Wohl begrüßt auch CS dankbar, da{fß das polı-tische un das geist1ige Geschehen jenes Zeıtraumes in se1Ner wechselseitigen Ver-
flochtenheit 'aufgezeigt un bis hınein in se1ne fernsten Ausstrahlungsbereiche iıchtbar
gemacht wırd. Er weı{(ß die Gröfße der Leistung würdigen, die sich alleın schon 1n
em ıcht wenıger als Seıiten umtassenden Quellen- un: Literaturverzeichnis und
der ın ı:hm dargebotenen kritischen Wertung eınes Teiles der hier angeführten Werke

Zı bezeugt, auch Wenn iıhm vielleicht diese der jene Untersuchung ihres
geringeren Gewichtes 1n einer solchen Auswahl entbehrlich erscheinen mag, während

andere vermißft. Letztlich ausschlaggebend für seın abschließendes Gesamturteil
wird indessen oh] se1N, ob jene Argumente ıhn überzeugen imstande sind, die
der Vertasser Z Begründun und Rechtfertigung sei.nes Versuches einer Neu-periodisierung 1Ns Feld führt

Dem iıhm vorschwebenden Ideal eıner „integralen Hıstorie“ xlaubt Hassınger 1n
seiner Schilderung des Werdens des neuzeitlichen Europa damit ım nächsten
kommen, dafß en Weg wählt, „das Geschehen dieser Periode als Kirchengeschichtedarzustellen, reilich nıcht In dem NS Sınne einer historischen Eıinzeldisziplin,sondern 1in einem sehr vıel weıteren: die Kiırche un! ihre Lebenswelt als zentraler
Bezugspunkt in der erdrückenden Vielfalt der Erscheinungen“ (S AVI) Denn „noch
1St die gzrofße Säkularisation des Lebens nıcht CEINSZETLFELENder Kırchenspaltung 1St der Gedanke der „Uuna sancta“ nıcht preisgegeben das
Streben ZUTrT totalen Verchristlichun noch nıcht in seınem Lebensnew getroffen“(ebenda).

Nun wird CS vewißß kaum angangıgz sein, die Rıchtigkeit dieser Feststellungenbezweifeln (wobei freilich die zuletzt erwähnte Aussage dringend einer SCNAUCICNPräzisierung bedürfte, andernfalls gewärtigende Mifßdeutungen derselben
hintanzuhalten); und WEeNn Hassınger SAr Untermauerung seiner Konzeptionbetont, die humanıistische Bewegung dürfe nıcht als dialektische Antithese ZUuUr
Scholastik ntıle verstanden werden, vielmehr Nl das Verhältnis VO  w Humanıs-
Mus un: Scholastik 1n Italıen Uun: erst recht in Deutschland weıithin als „eIn fried-
lıches Nebeneinander“ S 25) aufzufassen, sınd auch WIr genelgt, dem, obschon
mıt gewıssen Vorbehalten un: Einschränkungen, beizupflichten Allein fragt sich,ob vesichts der dominierenden Rolle, die der Aspekt des „noch ıcht“ spielt, jenerandere, minder berechtigte und notwendige des SIN Me  i noch ausrel  en:
Zur Geltungkommt. Schon die Tatsache verdient Beachtung, daß das Problematische
der Gepflogenheit, „1N der Geschichte des Abendlandes Ine erstrangıge Epochen-scheide 1500 anzusetzen“, nach Hassınger „besonders deutlich“ wird, „WEeENN
WIr die innere Entwicklung einzelnen Staaten 1Ns Auge fassen“ Iso
vornehmlich einem Phänomen des polıtischen un offenkundig nicht zuvörderst
an einem solchen des kirchlich-religiösen Geschehens iıllustrieren 1St. Im Rahmen
einer unter kirchengeschichtlichem Vorzeichen stehenden Gesamtbetrachtung wirkt
diese Feststellung doch einıgermaisen überraschend un: älßt erkennen, welche be-
trächtlichen Schwierigkeiten das Ereijgnis der Reformation dem Verfasser bei der
Durchführung seiner Periodisierungsthese bereitet. S51e erscheinen auch dadurch ıcht

A
behoben, daß Hassınger se1INe weitgehende Zustimmung bekundet dem VorschlagCantimoris, „Mit Renaıissance die fx‘üheste Phase dieses als Ganzes VO  $ DPetrarca bis
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Goethe reichenden ‚humanistischen Zeitalters‘ bezeicßnen“, indem eri;lärt, der

Forscher hebe „Mit Recht hervor, dafß auch die Kirchengeschichte dadurch
nıcht in 1ine Zwangsjacke gepreißst wird“ (S 50) Den Erweıs dieses „Mi1t echt“
erbringen, könnte vielmehr alleın urci die Deutung geschehen, die der Reformation,
vorab der Gestalt und dem Werk Luthers, widertfährt.

Um 65 vorwegzunehmen: S1e befriedigf mancher zutreffender, Ja bedeut-
Darlegungen 1mM einzelnen, als N} nıcht. Denn damıit, da{fß herkömmliche

Fehlinterpretationen, der Luther erhobene Vorwurftf revolutionärer Inten-
tiıonen der e1ines schrankenlosen Glaubenssubjektivismus, abgewehrt werden, 1St. eine
ausrei  ende pOsıt1ve Wesensbestimmung der Reformation noch ebenso wen1g pC-
gyeben W 1€e mıt dem Hınweıs auf das „Paradoxale“ 1n Luthers un! Calvıns relig1ösem
Ideengut. Spannungen, W1e€e sS1e 1n der grundlegenden reftormatorischen Erkenntnis
beschlossen lıegen, erweısen sich in der Sıcht Hassıngers als widerspruchsvolle Un-
ausgeglichenheiten un: Inkonsequenzen, WeNn eLWA die in dieser Form theolo-
oisch ein1germalsen antechtbare Behauptung autstellt: „‚endlıch blieb der Anstalts-
charakter der Kirche bei Luther, Zwiıngli un! Calvin erhalten“ F2U); andrerseits

Lu ET7TSber der Überzeugung Ausdruck verleiht, da{fß „»Sanz Streng zenommen
rechtfertigender Glaube und seine theologische Anthropologie keine kirchenbildenden
Prinzıpjen“ sind S 122)

Mıt solchem Verständnis der lutherischen Reformation, das, W1e€e unlls bedünken
will; wesentliche Züge derselben ausklammert der doch nıcht genügend klar be-
ußt machen vermag, hängt N, da{fß der Verfasser das Luther Mi1t der
mittelalterlichen Geisteswelt Verbindende ber Gebühr betont (besonders deutlich
erkennbar seinen Ausführungen über den Sinngehalt der Berufung des Zeugen
Von Worms auftf seın In Gottes Wort gefangenes Gewissen, 134) Aus iıhm resultiert
der Versuch, Zwinglis Theologie stärker, als gemeinhın geschehen pflegt, mMIit
Luthers Lehraussagen harmonisieren, zeWifß andrerseıits ihre Eigenständigkeit
nachdrücklich unterstrichen wırd 144) Und sollte sich nicht auch weniıgstens
Z.U) eıl VO':  e 1er Aaus erklären, da{fß Hassınger glaubt, mıt mehr als einer
Seite (367 sein Auslangen finden können, das, W as ıhm VO  } der inneren
Entwicklung des Luthertums während der zweıten Häilfte des Jahrhunderts C1I-
wähnenswert erscheint, ZUr Darstellung bringen? Be1 aller Würdigung, die der
Leser den weıtgespannten un: zugleich tiefschürfenden Ausführungen 1mM Kapitel
„Reform un: Regeneratıon der katholischen Kırche“ S 250—276) ird angedeıihen
lassen, kann doch die hier obwaltende, durch die Sache selbst nıcht gerechtfertigt
Diskrepanz 1Ur mMiıt Befremden vermerken.

Denn die Dınge lıiegen Ja nicht S da{ß der bewußte Verzicht auf ine Einbezie-
hung VO  - zweitrangigen Persönlichkeiten 1n seine Wiedergabe des Geschehens jener
Tage Hassınger veranlaft hätte, einen Matthias Flacius Illyrıcus mıit wen1gen,
ziemlich allgemeın gehaltenen Worten abzutun. Wiıe sehr 1Ns Detail gehend sind
demgegenüber die Bilder, die VO' Dolert un Des Periers (S 1T f der von
Coornhert un: einer seltsam-eigenwillıgen Gestalt W1€e Guillaume Post 200 f.)
entwirft! Man kann sich des Eindrucks nıcht erwehren, als WEeNn die rholt
beobachtende ungleiche Verteijlung der Gewichte 1n Zusammenhang stünde mi1t einem
Faszıniertsein des Vertassers VO  o en schöpferischen Leistungen 1mM Geistesleben der
romaniıschen Natıonen, VOr allem aber VO' den Kräften, die die innere Erneuerung
der katholischen Kirche 1m Gefolge vehabt haben. Eme notwendige Korrektur jener
ehedem herrschenden Betrachtungsweise der „Gegenreformation“, ber doch ohl
allzu sehr eın Pendelausschlag ach der anderen Seite.

Indessen, sehr WIr u1lls verpflichtet ühlten, dergleichen Bedenken undsätz-
lıcher Art nıcht unausgesprochen lassen, un problematisch uns Sr 1m e1in-
zelnen manche Behauptungen (etwa die Charakterisierung der Augustana als „SC
pragt VO Geist des humanistischen Gelehrten Melanchthon“, 154) erscheinen
mOgen: da{fß sich bei dem vorliegenden Werk einen oroßen Wurf andelt,
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steht außer Zweitel. Bemerkenswert schon durch die Fülle des dargebotenen Mate-
rials, schenkt zumal _ durch die Impulse, die VO der 1n ;hm entwickelten Schau
ausgehen, dem Leser Vertiefung un Bereicherung seiner historischen Erkenntnis.

VWıen Kühnert

Horst Reller: Vorretormatorische und reformatorische
Kıiırchenverrtassun? 1 m Fürstentum Braunschweig- Vol-

Studien ZUI Kirchengeschichte Niedersachsens, Bd 10) Göttin-
SCHh (Vandenhoeck und Ruprecht) 1959 23y O KT:; brosch 28.50

Diese Studie, die der Göttinger Theologischen Fakultät als Dissertation VOI-

gelegen hat, gibt einen SCNAUCH Überblick ber die verschiedenen Stadien der Neu-
ordnung des Kirchenwesens Fürstentum Braunschweig- Woltenbüttel während des

Jahrhunderts.
Im ersten eil werden die politischen und rechtlichen Verhältnisse jener Zeıt

dargestellt. Dann tolgt eın kurzer Abriß der mittelalterlichen Kirchengeschichte Nıe-
dersachsens, der die Tendenz ZUuUr Entwicklung selbständiger katholischer &5 Terr1i-
torialkirchen aufzeigt, die 1n der reformatorischen Neuordnung ihre konsequente
Durchführung 1n der Bildung e1nes landesherrlichen Kirchenregiments erfährt. Der
eingehenden Untersuchung der reformatorischen Kirchenverfassung 1n Stadt un
Land Braunschweig ISt ıne Darstellung der kirchlichen Neuordnung 1n Kursachsen
un: Württemberg vorangestellt, da die kursächsischen Verhältnisse die Kirchen-
ordnungen VO  . 1528 bzw. 1542/43 un die württembergischen Verhältnisse die
Kirchenordnung VO  - 1569 wesentlich mitbestimmt haben

Die Yreıl dem Buch beigefügten Karten über die politischen und pfandrechtlichen
Verhältnisse 1m Fürstentum 1540, die vorretormatorische kirchliche Ordnung 1m
südlichen Niedersachsen un: die kıirchliche Gliederung nach Einführung der Refor-
matıon durch Herzog Julıus SOWI1e die Tabellen 1mM Anhang erleichtern den UÜber-
blick über die teilweise sehr verwi  elten politischen und kirchlichen Beziehungen
und Entwicklungen.

Das „reiche Ma{iß geschichtlicher Anschauung“ Z1Dt dieser Arbeit, die die Ent-
Wwicklung 1n all ıhren okalen Ausprägungen nachzuzeichnen versucht, iıhren beson-
deren Wert. Das führt allerdings vereinzelt Wiederholungen (Z 170 1755
165 en 179 un! VOT allem wird dadurch die theologische Problematik der refor-
matorischen Neuordnung des Braunschweig- Wolfenbüttler Kirchenwesens
überdeckt. Diese Darstellung der „institutionsgeschichtlichen Zusammenhänge“ kann
nıcht recht verständlich machen, W1eSso die Neuordnung des Kirchenwesens durch
Herzog Julius nıcht LU 1ne konsequente Verwirklichung vorreformatorischer An-
satze ist, die auch 1m gegenreformatorischen Katholizismus ihre Parallelen hat vgl
die Beseitigung der Archidiakonate durch das Trienter Konzil, die Ablösung des auf
Lebenszeit belehnten kirchlichen Würdenträgers durch den VO:  $ der Zentralgewalt
bestellten ırchlichen Beamten a.) Der „theologiegeschichtliche Hintergrund der
retormatorischen Verfassungsbildung“, auf den sıch für den Verfasser unerwartet
und überraschend Rückschlüsse ergaben, wird leider 1Ur angedeutet und nıcht 1ın
die Untersuchung einbezogen. Das hat einmal seinen rund in einer notwendigen
und berechtigten Beschränkung ber auch 1im Ansatz dieser Arbeıit, die „Von den
Fragen der Sprengelbildung ausgehend“, „den Übergang VO: der mittelalterlich
bischöflichen Verfassung ZU) landesherrlichen Kirchenregiment ın den verschiedenen
Formen un Stadien zeigen versucht.“ Eın Eingehen auf diesen „theologiege-
schichtlichen Hintergrund“ der besser eın Ausgehen VO  - ihm, 1ne Unter-
suchung der theologischen Gedanken und Voraussetzungen der Kirchenordnungen
von 1928 1543 un: 1569 und ihrer Vertasser hätte die Frage nach dem „Retor-
matorischen“ der Kirchenverfassung 1im Fürstentum Braunschweig- Wolfenbüttel, die
die vorliegende Studie leider unbeantwortet Jäfst,; vielleicht noch klären können.


